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Berichtigung der Niederschrift der Sitzung des Verkehrsausschusses am 15.01.2008 
 
 
Sehr geehrter Herr Ausschußvorsitzender Möring, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schramma, 
 
ich bitte Sie, folgenden Antrag in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Verkehrsausschusses aufzunehmen: 
 
der Verkehrsausschuß möge beschließen, 
 
die Niederschrift über die Sitzung des Verkehrsausschusses am 15.01.2008 wird wie 
folgt berichtigt: 

 
TOP 5.1 Nord-Süd-Stadtbahn 
 
Änderungsantrag Herr Schiele (pro Köln): 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, weitere Planungen für die  
Nord-Süd-Stadtbahn von der Schönhauser Straße bis zum  
Verteilerkreis in Köln-Marienburg mit sofortiger Wirkung  
einzustellen. 

    
  Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt gegen die Stimmen der    

FDP-Fraktion 
 
Begründung: 
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Bereits zur Sitzung des Verkehrsausschusses am 12.06.2007 habe ich den 
Änderungsantrag zu der oben genannten Verwaltungsvorlage eingereicht. Da dieser in der 
Sitzung am 15.01.2008 nicht erneut mit umgedruckt worden war, habe ich den Antrag 
mündlich gestellt. 
 
Er wurde gegen die Stimmen der FDP-Fraktion abgelehnt. 
 
In der Niederschrift der Sitzung des Verkehrsausschusses am 15.01.2008 taucht weder der 
Änderungsantrag noch das Abstimmungsergebnis auf. 
 
Die Niederschrift ist folglich unvollständig und daher zu berichtigen. 
 
In der Sitzung des Verkehrsausschusses am 19.02.2008 habe ich Sie, Herr Möring, auf die 
fehlerhafte Niederschrift angesprochen. Sie sahen jedoch keinen Anlaß für eine 
Berichtigung. 
 
Der Antrag ist daher notwendig, um die Niederschrift zu berichtigen. 
 
Sollte ein entsprechender Beschluß nicht gefaßt werden, sehe ich mich gezwungen, die 
Aufsichtsbehörde einzuschalten. 
 
 
gez. Schiele, Rouhs 
 


